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    Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 26.Juli 2010  

 

Veranstaltungsreigen im Juli  
 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
liebe Gäste, 
 

Wir freuen uns, dass in diesem Jahr unser Wahrzeichen, die Feste Lichtenau, für viele kulturelle Veranstaltun-
gen genutzt wird und entsprechende Veranstaltungen stattfinden können.  
 

Dem abwechslungsreichen letzten Juni-Wochenende folgt zu Beginn am Freitag, 01. Juli das traditionelle Mi-
niburgfest des Heimatvereins Lichtenau e.V. mit den Lichtenauer Musikanten, der Kindertrachtengruppe und 
der Volkstanzgruppe Lichtenau. Am Samstag, 03.Juli lädt der Heimatverein zum Burgfest mit Großem Som-
mernachtsball  ein.  
 

Am Wochenende danach, am Freitag, 09.Juli, können wir ein Konzert der a cappella Band  VIVA-VOCE be-
suchen, derzeit eine der populärsten a-cappella-Bands. Ihre Wurzeln haben die Sänger beim Windsbacher 
Knabenchor. Freuen wir uns auf einen Musikgenuss besonderer Art. Organisiert wird diese Veranstaltung vom 
im letzten Jahr gegründeten Verein Kulturburg Lichtenau e.V. in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. 
 
 

Am Samstag, 10.Juli folgt ebenfalls im Innenhof der Festung ein Konzert mit der American Music Abroad 
statt. Amerikanische Musikstudenten (American Elite Music-Students) aus Maryland, Delawar § Pennsylvania 
sind auf der Durchreise in Europa und werden American Folk Music, Broadway-Musik und Werke anderer ak-
tueller US-Komponisten präsentieren. Durchgeführt wird die Veranstaltung von der Deutsch-Amerikanischen 
Gesellschaft Westmittelfranken e.V. in Zusammenarbeit mit dem Markt Lichtenau und Kulturburg-
Lichtenau.e.V. 
Die Städtische Musikschule Ansbach  beendet dieses Konzertwochenende am Sonntag, 11.Juli, um 14.00 
Uhr, mit dem 20.Jahreskonzert der Schlagzeugklasse Georg Huber, das von der Volkshochschule Sachsen-
Lichtenau angeboten wird. 
 

Am dritten Sonntag im Juli feiern wir unsere traditionelle Lichtenauer Kirchweih.  Eröffnet wird die Kirchweih 
am Freitag, den 16.Juli mit dem Einholen des Kirchweihbaumes durch die „Lichtenauer Kirchweihbuben“. Be-
gleitet werden sie wieder wie jedes Jahr von den Lichtenauer Musikanten. 
Das Festzelt wird wieder von der Fußball-Abteilung des TSV Lichtenau übernommen. Der gute Besuch und der 
große Erfolg im letzten Jahr haben uns ermutigt, wieder die örtlichen Vereine in die Gestaltung der Kirchweih 
einzubinden. Unterstützen Sie das Engagement der örtlichen Vereine und der Gastronomie durch einen regen 
Besuch, vielleicht bereits am Donnerstag zum traditionellen Schlachtschüsselessen oder am Dienstag zum  
traditionellen Kellerfest.  
 

Neues wird am letzten Wochenende im Juli geboten: Der Freundeskreis Theater & Kultur Burgoberbach e.V. 
präsentiert „Lichtenauer Burgmärchen“.  Groß und Klein darf sich auf „Die Bremer Stadt-Musikanten“ freuen.  
Besuchen Sie auch die vielen geselligen Dorffeste in unseren Ortsteilen! 
 

Ich wünsche allen Gästen zu den Veranstaltungen eine kurzweilige, schöne, angenehme Zeit. 
 

Ihr 
Uwe Reißmann 
Erster Bürgermeister  
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Amtliche Bekanntmachungen    
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur  
Entwässerungssatzung des Marktes Lichtenau 

(BGS/EWS) 
 

Vom 18.06.2010 
 

Auf Grund von Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabga-
bengesetzes erlässt der Markt Lichtenau folgende 
Beitrags-  
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 
 

Inhaltsübersicht: 
§1 Beitragserhebung 
§2 Beitragstatbestand 
§3 Entstehen der Beitragsschuld 
§4 Beitragsschuldner 
§5 Beitragsmaßstab 
§6 Beitragssatz 
§7 Fälligkeit 
§7a Beitragsablösung 
§8 Erstattung des Aufwands für Grundstücks-

anschlüsse 
§9 Gebührenerhebung 
§10 Einleitungsgebühr 
§11 Einleitungszuschläge 
§12 Entstehen der Gebührenschuld 
§13 Gebührenschuldner 
§14 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
§15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
§16  In-Kraft-Treten 
 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes 
für die Herstellung der Entwässerungseinrichtung ei-
nen Beitrag. 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerb-
lich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke 
erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flä-
chen, die keine entsprechende Nutzungsmöglichkeit 
aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser an-
fällt, wenn 
 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an 
die Entwässerungseinrichtung besteht oder 

2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an 
die Entwässerungseinrichtung tatsächlich ange-
schlossen sind. 

 
§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 
 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des 
Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Bei-
tragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sin-
ne des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die - zusätzli-
che - Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maß-
nahme. 

 

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen 
und ist der Beitragstatbestand vor dem In-Kraft-
Treten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Bei-
tragsschuld erst mit In-Kraft-Treten dieser Sat-
zung. 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und 
der Geschossfläche der vorhandenen Gebäude 
berechnet.  

 Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei 
Grundstücken in unbeplanten Gebieten von min-
destens 2.000m² Fläche (übergroße Grundstücke) 
bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache der 
beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens 
jedoch 2.000 m², bei unbebauten Grundstücken 
auf 2.000 m² begrenzt.  

 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der 
Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller 
werden mit der vollen Fläche herangezogen. 
Dachgeschosse werden nur herangezogen, so-
weit sie ausgebaut sind.  

 Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die 
nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslö-
sen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, 
werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Ge-
bäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die 
Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer 
Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäude-
fluchtlinie hinausragen.  

 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nut-
zung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sons-
tigen unbebauten Grundstücken wird als Ge-
schossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in 
Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zu-
lässige oder für die Beitragsbemessung maßgeb-
liche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur ge-
werblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeu-
tung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebau-
te Grundstücke i. S. d. Satzes 1. 

 

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträgli-
chen Änderung der für die Beitragsbemessung 
maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der 
Vorteil erhöht. 

 Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere, 
- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für 

die zusätzlichen Flächen, soweit für diese bis-
her noch keine Beiträge geleistet wurden, 

- im Falle der Geschossflächenvergrößerung für 
die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen 
sowie im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die 
sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zu-
sätzliche Grundstücksfläche, 
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- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher bei-
tragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils i. S. d. § 
5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsände-
rung die Voraussetzungen für die Beitragsfreiheit 
entfallen. 
 

(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Bei-
trag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, später 
bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach 
Absatz 3 berücksichtigten Geschossflächen und 
den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücks-
flächen  neu berechnet. Dieser Betrag ist nach zu 
entrichten. 

 Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Ge-
schossflächen, so ist für die Berechnung des 
Erstattungsbe-trages auf den Beitragssatz abzu-
stellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag ent-
richtet wurde.  

 
§ 6 

Beitragssatz 
 

(1) Der Beitrag beträgt 
a) pro m² Grundstücksfläche    1,75 € 
b) pro m² Geschossfläche        16,27 € 

 
(2) Für Grundstücke, von denen kein Nieder-

schlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt 
diese Beschränkung weg, wird der Grundstücks-
flächenbeitrag nach erhoben. 

 
§ 7 

Fälligkeit 
 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 7 a 
Beitragsablösung 

 

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitrags-
pflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet 
sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksan-

schlüsse 
 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, 
Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und Be-
seitigung sowie für die Unterhaltung der Grund-
stücksanschlüsse i.S.d.§ 3 EWS ist mit Ausnahme 
des Aufwands, der auf die im öffentlichen Stra-
ßengrund liegenden Teile der Grundstücksan-
schlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe 
zu erstatten. 

 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss 
der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im 
Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsan-
spruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentü-
mer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuld-
ner. Der Erstattungsanspruch wird einen Monat 
nach Bekanntgabe des Erstattungsbescheids fäl-
lig. 

 

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Ent-
stehen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des 
Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. 

 
§ 9 

Gebührenerhebung 
 

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwäs-
serungseinrichtung Einleitungsgebühren.  
 

§ 10  
Einleitungsgebühr 

 

(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze nach der Menge der Ab-
wässer berechnet, die der Entwässerungseinrich-
tung von den angeschlossenen Grundstücken zu-
geführt werden. Die Gebühr beträgt 2,82 € pro 
Kubikmeter Abwasser. 

 

(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück 
aus der Wasserversorgungseinrichtung und aus 
der Eigengewinnungsanlage zugeführten Was-
sermengen abzüglich der nachweislich auf dem 
Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach 
Abs. 4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen 
werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt.  
 

Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn  
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ab-

lesung nicht ermöglicht wird, oder  
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass ein Wasserzähler den wirklichen Was-
serverbrauch nicht angibt. 

 

Werden die Wassermengen nicht vollständig über 
Wasserzähler erfasst, werden als dem Grund-
stück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte 
Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und Ein-
wohner, der zum Stichtag 30. Juni mit Haupt-
wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück 
gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffent-
lichen Wasserversorgung abgenommenen ange-
setzt, insgesamt aber nicht weniger als 40 m³ pro 
Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen 
sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. 
Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nach-
weis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu füh-
ren; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurück-
gehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebüh-
renpflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte 
und verplombte Wasserzähler zu führen, die der 
Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu in-
stallieren hat. Bei landwirtschaftlichen Betrieben 
mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. 
für jede Großvieheinheit eine Wassermenge 
von 14 m³/Jahr als nachgewiesen. Der Nachweis 
der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er 
ist durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchen-
kasse zu erbringen. Maßgebend ist der Bescheid 
des laufenden Gebührenjahres.  
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Gleichwertige Dokumente, die den Tierbestand 
belegen, können alternativ als Nachweis von der 
Gemeinde anerkannt werden. 

 

(4) Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen 
a) Wassermengen bis zu 12m³ jährlich, 
b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen ver-

brauchte Wasser. 
 
(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Ab-

zug auch insoweit begrenzt, als der Wasser-
verbrauch 40 m³ pro Jahr und Einwohner, der 
zum Stichtag 30. Juni mit Hauptwohnsitz auf dem 
heranzuziehenden Grundstück  
gemeldet ist, unterschreiten würde. In begründe-
ten Einzelfällen sind ergänzende höhere be-
triebsbezogene Schätzungen möglich. 

 
§ 11 

Gebührenzuschläge 
 

Für Abwässer i.S.d. § 10 dieser Satzung, deren Be-
seitigung Kosten verursacht, die die durchschnittli-
chen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser von 
mehr als 30% übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur 
Höhe des den Grenzwert übersteigenden Prozentsat-
zes des Kubikmeterpreises für die Einleitungsgebühr 
erhoben. 
 

§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld 

 

Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung 
von Abwasser in die Entwässerungsanlage.  

 

§ 13 
Gebührenschuldner 

 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent-
stehens der Gebührenschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich berechtigt ist.  

 

(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf 
dem Grundstück befindlichen Betriebs.  

 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuld-
ner; dies gilt auch soweit Wohnungseigentümer 
gemeinsam haften. 

 
§ 14 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Ein-
leitungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntga-
be des Gebührenbescheides fällig. 

 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 01.02., 01.03., 

01.04., 01.05., 01.06., 01.07., 01.08., 01.09., 
01.10., 01.11. und 01.12. jedes Jahres Vorauszah-
lungen in Höhe eines Zwölftel  der Jahresabrech-
nung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche 
Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die 
Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der 
Jahresgesamteinleitung fest. 

 Bei einer Erhöhung der Einleitungsgebühr wird die 
anteilige Erhöhung in den Abschlagszahlungen be-
rücksichtigt. 

 

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, 
der Gemeinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche 
Veränderungen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen auch 
unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu 
erteilen. 
 

§ 16 
In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung tritt am 02. Juli 2010 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 13. Mai 2005  

zuletzt geändert am 20. März 2009 außer Kraft. 
 
Markt Lichtenau 
Lichtenau, den 18.06.2010 
Uwe Reißmann, 1.Bürgermeister 
 
------------------------------------------------------------------------ 

 
HAUSHALTSSATZUNG 

 
des Marktes Lichtenau (Landkreis Ansbach)  

für das Haushaltsjahr 2010 
 

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt 
der Markt Lichtenau folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 
2010 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit   7.452.000 EUR 
 
und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit   3.460.000 EUR 
ab. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf  
1.562.000 EUR festgesetzt.  
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 370 v.H. 
b) für die Grundstücke (B) 450 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer       330 v.H. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 500.000 EUR festgesetzt. 
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§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in 
Kraft. 
 

ausgefertigt: 
Lichtenau, 18.06.2010  
Markt Lichtenau 
gez. Uwe Reißmann 
Uwe Reißmann, 1.Bürgermeister 
 

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan und die wei-
teren Anlagen liegen vom 05. Juli bis 13. Juli 2010 
gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) im 
Rathaus des Marktes Lichtenau, Ansbacher Straße 11, 
Zimmer 08, während der allgemeinen Geschäftszeiten 
auf. 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
des Schulverbandes Lichtenau 

für das Haushaltsjahr 2010 
 

Aufgrund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzie-
rungsgesetzes -BaySchFG-, Art. 35 KommZG sowie 
der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Schul-
verband Lichtenau folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2010 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 

im Verwaltungshaushalt   
in den Einnahmen und Ausgaben mit   539.000 EUR 
und  
im Vermögenshaushalt   
in den Einnahmen und Ausgaben mit 432.000 EUR 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Schulverbandsumlage  

(1) Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte 
Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben des Ver-
waltungs- und Vermögenshaushaltes wird auf  

 

343.300 EUR 
 

 festgesetzt (Verwaltungsumlage/ Betriebskosten-
umlage) 

 

(2) Die Schulverbandsumlage wird abweichend von 
Art. 9 Abs. 7 BaySchFG wie folgt berechnet: 

 

2.1 Verwaltungsumlage 
 Die Gemeinde Sachsen b.A. wird nicht zu den  
 Schülerbeförderungskosten herangezogen. 
 
2.2 Tilgungsumlage 
 Die Tilgungsumlage für die Schuldachsanierung 

wird aufgrund des Beschlusses des Schulver-
bandsausschusses vom 30.07.1974 entsprechend 
der für die Haushaltssatzung 1974 maßgebenden 
Schülerzahlen (Stichtag 01.10.1973) wie folgt be-
rechnet: 

 Lichtenau Schüler f. 1973 = 473 =  83,5680 % 
 Sachsen Schüler f. 1973 =   84 =  14,8410 % 
Wolframs-Eschenbach Schüler f. 1973 =  9   =    1,5901 % 

2.3 Investitionsumlage 
 Die Investitionsumlage für den Neubau der 

Heizungsanlage wird aufgrund des Beschlusses 
des Schulverbandsausschusses vom 30.07.1974 
entsprechend der für die Haushaltssatzung 1974 
maßgebenden Schülerzahlen (Stichtag 
01.10.1973) wie folgt berechnet: 

 

Lichtenau Schüler f. 1973 =  473 =  83,5680 % 
Sachsen  Schüler f. 1973 =    84 =  14,8410 % 
Wolframs-Eschenbach Schüler f. 1973 =  9 =      1,5901 % 

 

(3) Die Verwaltungs- und Tilgungsumlagen sind je-
weils mit einem Viertel des Jahresbeitrages am 
25.1. / 25.4. / 25.7. und 25.10. fällig. 

 Die Investitionsumlage wird je nach Baufortschritt 
von den Mitgliedsgemeinden mittels Bescheid im 
Wege von Abschlagszahlungen erhoben.  

 

Die anliegende Berechnung der Schulverbandsumla-
gen 2010 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf  50.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 
in Kraft. 
 

ausgefertigt: 
Lichtenau, 07.06.2010  
Schulverband Lichtenau 
Uwe Reißmann 
1. Schulverbandsvorsitzender 
 

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan und die wei-
teren Anlagen liegen vom 05. Juli bis einschließlich  
13. Juli 2010  gem. Art. 65 Abs. 3 GO im Rathaus des 
Marktes Lichtenau, Ansbacher Straße 11, 91586 Lich-
tenau, während der allgemeinen Öffnungszeiten auf. 
 
 

Bürgersprechstunden 
Am Donnerstag, 29. Juli 2010 , findet in der Zeit 
von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Rathaus Bürger-
sprechstunde mit dem 1. und 2. Bürgermeister statt. 
 

In dieser Zeit können sich alle Bürger ohne vorherige 
Terminvereinbarung in einem persönlichen Gespräch 
an die Bürgermeister wenden.  
 

Uwe Reißmann Friedrich Bauer 
1.Bürgermeister 2.Bürgermeister 

 
 

Freibad Lichtenau 
 

Unsere Öffnungszeiten:  
täglich von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr  

 bei schlechtem Wetter gelten folgende  
 Öffnungszeiten:  
 werktags von 09.00 – 10.30 Uhr  
 und  18.30 – 20.00Uhr,  
 am Samstag, Sonntag und an Feiertagen  
 von 09.00 Uhr bis 10.30 Uhr und  
 von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet 
 Telefon: 09827 / 861 
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Richtlinie des Markt Lichtenau 
über die Förderung von Oberflächenwasser-

Rückhalteanlagen 
Vom 17.06.2010 

 

Der Markt Lichtenau fördert die Einrichtung und den 
Betrieb privater Regenwasserrückhalteanlagen auf 
bebauten Grundstücken zur Vermeidung von Rück-
stau im Abwassernetz und zur Einsparung von Trink-
wasser. Die Förderung wird als einmaliger Investiti-
onskostenzuschuss nach folgenden Maßgaben ge-
währt: 
 

1. Gegenstand der Förderung 
Gefördert werden nur bauliche, d.h. mit dem Erdbo-
den bzw. dem Gebäude verbundene, aus Bauproduk-
ten hergestellte Anlagen, z.B. Regenrückhalte-
schachtanlagen (Zisternen) über die das auf den 
Dachflächen der vorhandenen Gebäude anfallende 
Oberflächenwasser (Niederschlagswasser) über ein 
getrenntes Leitungsnetz abgeleitet wird. Gartenteiche 
werden nicht gefördert.  
 

Bestandteile einer Regenwasserrückhalteanlage sind 
regelmäßig:  
-  Dachfläche als Regenauffangfläche  
-  Zuleitung von der Dachfläche zur Zisterne ein-

schließlich Filter oder Sieb 
-  Zisterne mit Überlauf 
-  Pumpanlage oder Druckerhöhungsanlage mit Ent-

nahmestelle(n) 
 

Bei der Förderung nach Ziffer 4 b) zusätzlich: 
-  Trinkwassernachspeisung aus dem öffentlichen 

Netz (freier Auslauf) 
-  zweites Rohrleitungssystem mit angeschlossener 

Toilettenspülung 
 

2. Förderungsvoraussetzungen   
 

Das Grundstück muss bebaut sein. Es muss durch 
die gemeindliche Entwässerungseinrichtung erschlos-
sen sein.  

 
Das Fassungsvermögen der Regenrückhalteanlage 

muss 
-  bei Einfamilienhäusern mindestens 3 m3  
-  bei Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Anla-

gen oder sonstigen Gebäuden 
-  mindestens 27 Liter je m2 projizierte Dachfläche 
betragen. 
 

Anderweitige behördliche Erlaubnisse und Genehmi-
gungen, die für den Betrieb der Anlage erforderlich 
sein können, bleiben hiervon unberührt.  
 
Der Antragsteller ist verpflichtet, alle Arbeiten nach 
den einschlägigen Vorschriften und DIN-Normen, ins-
besondere DIN 19867 und 1988 sowie unter Beach-
tung der Trinkwasserverordnung (TrinkV) ausführen zu 
lassen.  
 

Insbesondere ist 
- die Anlage nach den anerkannten Regeln der 

Technik zu errichten. 
- eine Nachspeisung der Zisterne aus der Trink-

wasserleitung nur zulässig, wenn ein freier Aus-
lauf gem. DIN 1988 eingerichtet ist. 

- eine unmittelbare Verbindung von Trinkwasserlei-
tungen mit nicht Trinkwasserleitungen (Brauch-
wasserleitungen/Niederschlagswasserleitungen) 
nicht zulässig.  

- die Anordnung und dauerhafte Kennzeichnung 
(Farbe, unterschiedliche Materialien von Brauch-
wasserleitungen so auszuführen, dass eine späte-
re Verwechslung mit Trinkwasserleitungen ausge-
schlossen ist.  

- eine Wasserentnahme aus der Zisterne nur über 
einen Wasserhahn zulässig, der nicht mit einem 
Wasserhahn für Trinkwasser verwechselt werden 
kann.  

- an Zapfstellen von Brauchwasser- bzw. Nieder-
schlagswasserleitungen ein fest montiertes Schild 
mit der Aufschrift „Kein Trinkwasser“ anzubringen. 
Die Zapfstellen sind gegen eine unbefugte Benut-
zung (z.B. durch Kinder) mittels Steckschlüssel 
oder abnehmbarer Drehgriffe zu sichern.  

- eine über die Toilettenspülung hinausgehende 
Nutzung von Brauch- bzw. Niederschlagswasser, 
z.B. zum Betrieb von Waschmaschinen nicht zu-
lässig. 

- das Sammeln von Oberflächenwasser auf Dach-
flächen zu beschränken, um Verschmutzungen 
möglichst gering zu halten. Zu diesem Zweck ist 
in den Zulauf zur Zisterne ein Grobfilter oder Sieb 
einzubauen.  

- die Zisterne zur Verhinderung von Faulungs- und 
Verkeimungsprozessen im Erdreich oder in küh-
len Räumen (Keller) zu errichten. Zur Verhinde-
rung von Algenwachstum ist die Zisterne gegen 
Lichteinfall zu schätzen.  

- die Gemeinde vor Inbetriebnahme von Neuanla-
gen durch den ausführenden Installateur schrift-
lich mit der  „Fertigstellung“ (Vordruck der Ge-
meindewerke) zu benachrichtigen. 

 
3. Antragstellung  
 

Die Förderung erfolgt nur auf schriftlichen Antrag. Der 
Antrag ist vor Baubeginn zu stellen. Der Antragsteller 
hat der Gemeinde die Förderungsvoraussetzungen 
nachzuweisen.  
 

Er stellt der Gemeinde folgende Angaben zur Ver-
fügung: 
 

- seine Anschrift 
- die Bezeichnung des Anwesens, in welchem die 

Regenwasserrückhalteanlage installiert werden 
soll.  

- Einen Lageplan des Anwesens, sowie Grundriss- 
und Schnittzeichnung des Gebäudes, in welchem 
die Regenrückhalteanlage dargestellt und be-
zeichnet ist.  

- Art der auf dem Grundstück vorhandenen Gebäu-
de 

- Größe der projizierten Dachfläche, sofern es sich 
um kein Einfamilienwohnhaus handelt.  

- Art, Bauweise und Fassungsvermögen der Regen-
rückhalteanlage, der Druckerzeugung, der Siche-
rungseinrichtung und den Standort der Messein-
richtung. 

- eine Erklärung, dass es der Gemeinde oder ihrem 
Beauftragten gestattet wird, auf Verlangen durch  
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Ortseinsicht eine Überprüfung der Anlage, der ord-
nungsgemäßen Ausführung der Anlage und des 
Bestehens der Fördervoraussetzungen nach Ziffer 
5 dieser Richtlinie durchzuführen.  

- Einen Antrag nach § 6 der Wasserabgabesatzung 
auf Teilbefreiung vom Anschluss- und Benut-
zungszwang, soweit es sich um eine Anlage nach 
Ziffer 4 b dieser Richtlinie handelt.  

 
4. Förderung 
Der Zuschuss wird einmalig in folgender Höhe ge-

währt: 
a) bei Beschränkung auf eine Nutzung des aufgefan-

genen Regenwassers zur Gartenbewässerung: 
100,00 € je m 3 Zisternenvolumen, höchstens 
jedoch 500,00 € 

 

b) bei Nutzung des aufgefangenen Regenwassers 
zur Gartenbewässerung und zur Toilettenspülung: 
200,00 € je m 3 Zisternenvolumen, höchstens 
jedoch 1.000,00 €.  

 

Eine ergänzende Förderung ist ohne Abweichung vom 
Grundsatz der Einmaligkeit in Höhe des Differenzbe-
trages zwischen bereits gewährter und zustehender 
Förderung möglich,  
wenn der Antragsteller 
- das Zisternenvolumen nachträglich vergrößert, 
- eine Anlage nach vorstehendem Buchstaben a) zu 

einer Anlage nach vorstehendem Buchstaben b) 
erweitert und nachrüstet.  

 

5. Verpflichtungen und Auflagen  
 

Der Zuschuss wird ganz oder teilweise zurückgefor-
dert, wenn 

- die Regenwasserrückhalteanlage innerhalb von 15 
Jahren seit der Antragstellung ersatzlos entfernt, 
sonst unbrauchbar gemacht oder zweckentfrem-
den wird 

- gegen diese Richtlinien oder gesetzliche Vorschrif-
ten verstoßen wird 

- die Förderung aufgrund falscher Angaben gewährt 
worden ist.  

 

Die Höhe der Rückzahlungsforderung richtet sich 
nach der Länge der bestimmungsgemäßen Nutzung 
der Regenwasserrückhaltungsanlage. Zu Unrecht 
ausbezahlte Beträge werden zurückgefordert. 
 

6. Sonstiges 
 

Das zur Toilettenspülung aus Anlagen nach Ziffer 4 b 
dieser Richtlinie entnommene Wasser gilt als Abwas-
sermenge für die Berechnung der Kanaleinleitungs-
gebühren. Die Abwassermenge wird nach den Be-
stimmungen der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung ermittelt.  
 

Der Markt Lichtenau übernimmt keinerlei Haftung für 
Schäden, die aus dem Errichten und Betreiben der 
Regenwasserrückhaltungsanlage entstehen.  
 

Diese Richtlinie gilt ab dem 01.07.2010. 
Lichtenau, 18.Juni 2010  
Reißmann, 1. Bürgermeister  

 

Bekanntmachung der Genehmigung der 4.Änderung 
des Flächennutzungsplans des Marktes Lichtenau  

 
Mit Bescheid vom 16. Juni 2010, Az: 610-20 SG 41sc hat 
das Landratsamt Ansbach die 4. Änderung des Flächen-
nutzungsplans des Marktes Lichtenau genehmigt.  
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 
Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich be-
kannt gemacht.  
Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung wirksam. 
Jedermann kann den Flächennutzungsplan und die Be-
gründung sowie die zusammenfassende Erklärung über 
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Er-
gebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und 
aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Gemeinde 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.  
 
Unbeachtlich werden demnach  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften und 

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber 

der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen.  

 
Markt Lichtenau 
Lichtenau, 18.Juni 2010                     
Reißmann, 1.Bürgermeister  
 
 
 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für 
den Bebauungsplan Nr. 25  
Freiflächenphotovoltaikanlage Unterrottmannsdorf 
des Marktes Lichtenau  
 

Der Markt Lichtenau hat mit Beschluss vom 11.Mai 
2010 den Bebauungsplan als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan in Kraft. Jedermann kann den Bebauungs-
plan mit der Begründung sowie die zusammenfassen-
de Erklärung über die Art und Weise, wie  die Um-
weltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan be-
rücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der 
Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, bei der Gemeinde einsehen und über  
deren Inhalt Auskunft verlangen.  
 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und  
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von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen 
des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.  
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.  
 
Unbeachtlich werden demnach  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften und 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,  

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die 
Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.  
 
Markt Lichtenau  
Lichtenau, den 18. Juni 2010  
Uwe Reißmann,  
Erster Bürgermeister   
 
 
Bekanntmachung der Genehmigung der 6. Änderung 

des Flächennutzungsplans des Marktes Lichtenau  
 
Mit Bescheid vom 21. Juni 2010, Az: 610-20 SG 41sc hat 
das Landratsamt Ansbach die 6. Änderung des Flächen-
nutzungsplans des Marktes Lichtenau genehmigt.  
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 
Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich be-
kannt gemacht.  
Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung wirksam. 
Jedermann kann den Flächennutzungsplan und die Be-
gründung sowie die zusammenfassende Erklärung über 
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Er-
gebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und 
aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Gemeinde 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.  
 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.  
 

Unbeachtlich werden demnach  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften und 

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen.  

 

Markt Lichtenau 
Lichtenau, 18.Juni 2010 
Reißmann, 1.Bürgermeister  
 
 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für 
den Bebauungsplan Nr. 27 Solarpark Ballmanns-
hof des Marktes Lichtenau  
 

Der Markt Lichtenau hat mit Beschluss vom 11.Mai 
2010 den Bebauungsplan als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt ge-
macht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan in Kraft.  
Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begrün-
dung sowie die zusammenfassende Erklärung über 
die Art und Weise, wie  die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, 
und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommenden anderwei-
tigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der 
Gemeinde einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen.  
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen 
des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.  
 

Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und 

3. nach § 214 Abs.3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,  

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 
44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewie-
sen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird. 
 
Markt Lichtenau, den 18. Juni 2010 
Uwe Reißmann 
Erster Bürgermeister  
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Bericht aus dem Gemeinderat      
 

1. Trinkwasserbrunnen Büschelbach  
 Der Gemeinderat hat mit großer Mehrheit der Ver-

gabe der Brunnenarbeiten für den Büschelbacher 
Brunnen zugestimmt. Die Auftragssumme beträgt 
124.000,--€. Die Bauarbeiten beginnen noch in die-
sem Sommer. Damit ist auch in den nächsten 
Jahrzehnten die sichere Trinkwasserversorgung 
der Büschelbacher Bürger gewährleistet.  

 

2. Heizzentrale Schule  
 Der Gemeinderat hat einstimmig der Vergabe der 

Elektroarbeiten (Elektro- und Steuerungstechnik) für 
die Heizzentrale in Höhe von 9.800,--€ zugestimmt. 
Damit sind alle Arbeiten für die neue Heizzentrale 
vergeben. Die Gesamtkosten der Heizzentrale be-
laufen sich auf 494.000,--€ und sind damit um 1,6% 
über der ursprünglichen Kostenschätzung. Wir sind 
damit in Zukunft unabhängig von fossilen Brennstof-
fen und können unsere Schule langfristig kosten-
günstig mit eigenem Brennstoff (Hackschnitzel) be-
schicken. Neben dem wirtschaftlichen Aspekt ist die 
Bewirtschaftung mit nachwachsenden Rohstoffen 
ein zentraler Aspekt. 

 

3. Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung 
Der GR hat sich mit großer Mehrheit für die Anpas-
sung der Abwassergebühren ausgesprochen. Durch 
die neue Kläranlage und den damit verbundenen 
Kosten wird der Abwasserpreis von derzeit 1,65 
€/m3 um 1,17 € auf 2,82 €/m3 (+ 71%) erhöht. 

 
Die Kostensteigerung setzt sich wie folgt zusammen: 
1. Kalkulatorische Mehrkosten neue KA 0,27 €/m3 
2. Kalkulatorische Mehrkosten übrige Bereiche 0,03 €/m3 

3. Unterdeckung aus Vorkalk.-Zeiten 0,22 €/m3 
4. Personalkostensteigerung 0,05 €/m3 
5. Sonstiges, Preissteigerungen Sachkosten, 
    Wegfall Einleitungsmengen 0,60 €/m3 

   Gesamt 1,17 €/m 3 
 

Die Abwassergebühren umliegender Gemeinden be-
wegen sich derzeit zwischen 1,70 €/m3 und 2,95 €/m3. 
Mit der neuen Kläranlage haben wir eine hohe Reini-
gungsleistung, die uns auch in absehbarer Zeit keine 
Probleme bei der Einleitung des gereinigten Wassers in 
den Vorfluter bringen wird. 
 

Im Rahmen der neuen Gebührensatzung haben wir 
erstmals die Möglichkeit geschaffen, auf dem Grund-
stück zurück gehaltenes Wasser (z.B. zur Gartenbewäs-
serung) ab einer bestimmten Menge in Abzug zu brin-
gen. 
In der gleichen Sitzung hat der GR eine Richtlinie ver-
abschiedet, die die Förderung von Zisternenanlagen 
nochmals deutlich verbessert (bis zu 1000,--€ 

pro Zisternenanlage). Der vermehrte Einsatz von  
Zisternen ist sinnvoll, um den Rückstau im Abwasser-
netz zu vermindern und vor allem um das wertvolle 
Trinkwasser einzusparen. 
 

Nächste Sitzung des Marktgemeinderates:  
Donnerstag, 15. Juli 2010, 19.30 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses, Ansbacher Str.11 
 

Nächste Sitzung des Bauausschusses: 
Montag, 12.Juli 2010, 18.30 Uhr 
 

Hinweis zu Ihrem Bauantrag: 
Bitte reichen Sie Ihren Bauantrag bis spätestens  
4 Werktage (Dienstag) vor dem Sitzungstermin ein. Da 
die Bauanträge vorab von der Verwaltung zu prüfen 
sind, kann grundsätzlich nur bei rechtzeitigem Eingang 
sichergestellt werden, dass der Bauantrag in der fol-
genden Sitzung des Bauausschusses behandelt wer-
den kann.  
 

Nächster Notartag: 
Donnerstag, 01.Juli 2010, 14.00 Uhr, im Rathaus,  
Terminabsprache mit dem Notariat erforderlich. 
Tel.: 09872 / 80 56 0 

Bericht aus der Verwaltung  
 

Wichtiger Hinweis für Veranstaltungen 
von Gaststätten, Vereinen bezüglich  
 

Eine Gestattung nach § 12 GastG setzt voraus, 
dass ein gewerbsmäßiger Verkauf von alkoholi-
schen Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle 
im Sinne des § 1 GastG beabsichtigt ist. Für den 
Ausschank nicht alkoholischer Getränke sowie für 
die Abgabe von Speisen ist keine Gestattung 
mehr nach § 12 GastG erforderlich.  
Gestattungen nach § 12 GastG setzen einen be-
sonderen Anlass voraus. „Anlass“ ist ein äußerer 
Anstoss bzw. ein äußerer Umstand, als dessen 
Folge das Gaststättengewerbe betrieben werden 
soll. Der „Anlass ist ein besonderer, wenn er  
außergewöhnlich, als dessen Folge das Gaststät-
tengewerbe betrieben werden soll. Der „Anlass“ 
ist ein besonderer, wenn er außergewöhnlich ist.  
Der Anlass muss also ausschließlich oder zumin-
dest überwiegend nicht gastronomischer Art sein. 
Besonderer Anlass nach § 12 Abs. 1 GastG kön-
nen demnach kurzfristige Ereignisse, wie Volks-
feste, Schützenfeste, Märkte, Weinfeste sowie 
Jubiläen, Faschingsbälle, Konzert- und Sportver-
anstaltungen und dgl. sein. Bei Veranstaltungen, 
bei denen alkoholische Getränke im Eintrittspreis 
inbegriffen sind (sog. Flatrate-Partys, Ballermann-
partys, All-Inclusive-Partys usw.) liegt es nahe, 
dass die Besucher versuchen, den Eintrittspreis 
„herein zu trinken“. Derartige Konzepte sind ge-
eignet, Gäste zu übermäßigem Alkoholgenuss zu 
verleiten und leisten dem Alkoholmissbrauch Vor-
schub.  
 

Im Rahmen der Antragstellung für Gestattungen 
sind deshalb Informationen über die Getränke-
preishaltung erforderlich. Hierbei ist u.a. zu be-
achten, dass ein alkholholfreies Getränk nicht teu-
rer, als die gleiche Menge des billigsten alkoholi-
schen Getränks angeboten werden darf.  
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Im Gestattungsverfahren sind dafür insbesondere 
Jugendamt und Polizei zwingend zu beteiligen, 
um dort vorliegende Erkenntnisse im Hinblick auf 
möglichen Alkoholmissbrauch zu nutzen.  
Um die Beteiligung von Jugendamt, Polizei und 
evtl. anderen erforderlichen Stellen noch gewähr-
leisten zu können, ist der schriftliche Antrag auf 
Gestattung ab sofort rechtzeitig vor Veranstal-
tungsbeginn (möglichst 2-3 Wochen vorher!) 
bei der Gemeindeverwaltung, Ansbacher Str. 11, 
zu stellen.  
 

Ein nicht rechtzeitig gestellter Antrag, bei dem 
eine sachgemäße Überprüfung der Gestattungs-
fähigkeit bis zum geplanten Veranstaltungstermin 
nicht mehr möglich ist, rechtfertigt im Rahmen des 
gemeindlichen Ermessens die Ablehnung der je-
weiligen Gestattung.  
Um künftige Beachtung wird gebeten.  
 

Ihre Gemeindeverwaltung 
 

 
Verlegung der Bushaltestelle „Am Festplatz“  

vom Freitag, 09. Juli 2010, ab 16.00 Uhr 
biseinschließlich Dienstag, 20. Juli 2010  

 

Wegen der Kirchweihtage wird die Bushaltestelle vom 
Festplatz, Windsbacher Straße, verlegt 
 

Während dieser Zeit befindet sich die Haltestelle für 
die beiden Linien 708 und 711 an der „ehemaligen 
Post“ in der Ansbacher Straße.  
 
Bitte beachten Sie, dass während des Kirchweihbetrie-
bes die Windsbacher Straße  in Höhe des Festplatzes 
wieder gesperrt ist und zwar wie folgt: 
 
Freitag, 09. Juli, ab 16.00 Uhr 
Samstag, 18. Juli, ab 13.00 Uhr 
Sonntag, 19. Juli, ganztags 
Montag, 20. Juli, ganztags 
 
 

 
 

Am Kirchweih-Montag, 19. Juli 2010 , ist die 
Verwaltung für den Publikumsverkehr 
geschlossen.  
In dringenden Fällen ist das Standesamt in der Zeit 
von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr unter der Tel.-Nr. 
09827/9211-15 erreichbar. 
 
Funkalarmierung der Freiwilligen Feuerwehren  
im Landkreis Ansbach 
 

Auf den nächsten Probealarm mit Funkalarmierung 
am Samstag, 17. Juli 2010,  in der Zeit von 11.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr in Büschelbach, Fischbach, Gotzendorf, 
Herpersdorf, Immeldorf, Lichtenau, Malmersdorf,  
Oberrammersdorf, Schlauersbach, Unterrottmanns-
dorf, Wattenbach und Zandt wird hingewiesen. 

 
 

        
 

Allgemeinarzt Dr. Schaller 
 
Wir suchen zum 15. Oktober 2010 eine engagierte  
 

„Arzthelferin“ in Vollzeit 
 

als Erstkraft für unsere Praxisneueröffnung in 
Lichtenau. Berufserfahrung ist zwingend erforderlich.  
Bewerbung erbeten bis 19. Juli 2010  
 
sowie eine zuverlässige deutsch sprechende  

„Reinigungskraft“  
auf geringfügiger Beschäftigungsbasis, Arbeitszeiten 
nach Vereinbarung.  
 

Schriftliche Bewerbung an den Markt Lichtenau, Ans-
bacher Str. 11, 91586 Lichtenau. 
Die Bewerbungen werden ungeöffnet an Herrn  
Dr. Schaller weiter geleitet 

Fundanzeigen:  
abgegeben wurden in der Gemeindeverwaltung: 
 

ein Rucksack mit Inhalt 
 

Die Fundgegenstände können während der allgemei-
nen Öffnungszeiten im Rathaus, Ansbacher Str.11, 
Lichtenau, besichtigt bzw. abgeholt werden.  
 

 

Ferienspaß 2010 
Das Ferien-Programm für die Kinder der Gemeinden 
Lichtenau und Sachsen b. Ansbach wird auch heuer 
wieder gemeinsam durchgeführt und mit der Ausgabe 
dieses Amtsblattes an jeden Haushalt verteilt. Neu ist 
in diesem Jahr der Besuch der „Lichtenauer Burgmär-
chen“. Die Theatergruppe Burgoberbach spielt die 
„Bremer Stadtmusikanten“.  
Anmeldung:   
Montag, 05. Juli bis 09. Juli 2010, Zimmer E.06 
Montag: 08.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag: 08.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag:  08.00 – 12.00 und 14.00 – 16.00 Uhr 
Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr 
 

Abholung der Zusagen und Bezahlung der gebuchten 
Veranstaltungen:  
Donnerstag, 15. Juli, und Freitag, 16. Juli 2010.   
in der Verwaltung, Ansbacher Str. 11 (Zimmer 06) 
Ihr Ferienspaßteam 
 

      
 

Restmüllabfuhr  
Freitag, 09. Juli 2010, 
Freitag, 23. Juli 2010, 
 

Gelber Sack und Grüne Tonne 
Donnerstag, 15. Juli 2010. 
 

Biotonne 
Mittwoch, 14. Juli 2010,  
Mittwoch, 28. Juli 2010.  
 

Bitte stellen Sie die Behälter bzw. Säcke ab 06.00 
Uhr gut sichtbar an den Straßenrand. 

 

Müllabfuhr 

Holen Sie sich im Juli Ihre Ferie n-
lektüre ! 
 

Öffnungszeiten:  
Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr 
Ihre Gemeinde-Bücherei  
in der Volksschule Lichtenau 
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 Achtung !  
 Terminänderung  
  Beim Finkennest  
 
Habt Ihr Lust mal bei uns im Finkennest vorbei zu 
schauen ?  - Wir sind eine Gruppe von Kindern (0-3), 
die sich mit einem Elternteil regelmäßig im Kindergar-
ten an der Finkenstraße treffen. Ab 01.Juli findet un-
ser Finkennest wieder regelmäßig jeden Donnerstag 
statt. Allerdings bereits ab 09.00 Uhr 
 
Donnerstag, 01. Juli 2010. 09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Donnerstag, 08. Juli 2010  09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Donnerstag, 15. Juli 2010  09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Donnerstag, 22. Juli 2010  09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Donnerstag, 29. Juli 2010  09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
 
Ab 02. August 2010 hat unser Finkennest Ferien.  
 

Sommerfest 2010  

 
Am Samstag, dem 19. Juni feierten wir unser Som-
merfest. Gleich zu Beginn war unsere Theaterauffüh-
rung, die groß und klein begeisterte. 
Danach stärkten sich alle an dem reichhaltigen  
Kuchenbuffet. Die Spielstationen machten den Kindern 
viel Spaß.  
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Helfern und 
Spendern.  
 
Ihr Team aus dem Kinderhaus, Finkenstraße. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Außensprechtage des Amtes für Versorgung 

und Familienförderung Nürnberg : 
 

Die nächsten Außensprechtage werden im Land-
ratsamt  Ansbach,Crailsheimstr.1, Zi.Nr. U 60, am 
Dienstag, 13.Juli 2010 und am Dienstag, 10. Au-
gust 2010, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
durchgeführt.  
 

Die nächsten Orthopädischen Sprechtage  beim 
Landratsamt Ansbach,Crailsheimstr.1, Zi.Nr. U 60 , 
finden am Donnerstag, 22.Juli 2010, und Donners-
tag, 02.September 2010, in der Zeit von 8.30 Uhr bis 
11.00 Uhr statt.  

 
Unsere  Sommer - Öffnungszeiten:  

Dienstag 16.30 – 22.00 Uhr 
Mittwoch 16.30 – 22.00 Uhr 
Freitag 18.00 – 23.00 Uhr  

 
Geschlossen ist das JUZ am  
Freitag, 02.07. wegen Mini-Burgfest und  
Freitag, 16.07.2010 wegen Kirchweih. 
Vom 01.08. bis 13.09. haben wir geschlossen.  
Wir beteiligen uns am Ferienprogramm, das diesem 
Amtsblatt beiliegt.  
 
Heike Rosenkranz, Leiterin des Jugendzentrums 

E-Mail:  juz-lichtenau@web.de  Tel.: 09827/240740 
 
 

Bundesverband Aufmerksamkeits-
störung 
Mit und ohne Hyperaktivität 
Regionalgruppe Lichtenau 
 

Wir treffen uns zu einem gemütlichen Beisammensein 
am         Mittwoch, 21. Juli 2010 , 20.00 Uhr 

in der Cafeteria der Volksschule Lichtenau. 
 

Bei Rückfragen: 
Elke Näffgen Tel. 09827 / 7388 
Volker + Johanna Irg Tel. 09827 / 7634 
Frau Weidinger, VS Lichtenau Tel.: 09827 / 1793 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
15. Juli 2010  Didgeridoo für Fortgeschrittene  
31. Juli 2010  Airbrush Grundkurs 
08. August Airbrush Aufbaukurs 
 

Bitte rechtzeitige Anmeldung der Kurse  
bei: 
Ingrid.John@Markt-Lichtenau.de         oder 
Rita.Gundermann@Sachsen-b-Ansbach.de 
------------------------------------------------------------------------ 
Diakonie  
Neuendettelsau 
 

Angehörigenberatung  
Stadt u. Landkreis Ansbach 
 

Die Angehörigen-Gesprächsgruppe für pflegende  
Angehörige führt im Evang. Gemeindehaus (Löhe-
Haus) Neuendettelsau, jeweils von 14.30 Uhr bis 
16.00 Uhr folgende Veranstaltungen durch: 
 

Dienstag, 13.07.2010  
Spaziergang in die Terrassencafeteria des Wohnparks 
zum Eis essen und gemütlichem Beisammensein. 
 

Dienstag, 27.07.2010 
„Kann ich mit einer Vorsorgevollmacht oder einer Patien-
tenverfügung auch im Alter noch selbst bestimmen?“ 
Referentin: Frau Christine Pfilf oder Frau Ulrike Sterner, 
Dipl.Soz.Päd. in der Caritas-Kreisstelle Herrieden. 

Kindergarten- und Schulnachrichten  

 

Volkshochschulen  
Lichtenau – Sachsen b.A.  
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Frau Maria Wölzlein, Immeldorf, Am Weinberg 6, 
am 08.Juli zum 86. Geburtstag. 
 

Herrn Siegfried Gnida, Lichtenau, Eichendorffdtr. 6, 
am 14.Juli zum 74. Geburtstag. 
 

Herrn Fritz Stieglitz, Lichtenau, Adam-Krafft-Weg 1 
am 20. Juli zum 70. Geburtstag. 
 

Frau Wilma Dürr, Zandt 1,  
am 22.Juli zum 72. Geburtstag. 
 

Herrn Karl Lukas, Lichtenau, Eichendorffstr. 2, 
am 23.Juli zum 90. Geburtstag. 
 

                  
 

BVK -  Bayerische Versorgungskammer 
 
Die BVK führt am 26. und 27. Juli 2010  in Nürnberg, 
Richard-Wagner-Platz 1, in Zusammenarbeit mit der 
Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Ren-
tenversicherung Altersvorsorgetage für Beschäftig-
te des öffentlichen und kirchlichen Dienstes  durch.  
 
Terminvereinbarung unter: 0911 / 2380 – 380  
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in der Festung Lichtenau  
Samstag, 10. Juli 2010 

Beginn: 20.00 Uhr 
 
 

 

Eintritt frei !  
 

Weitere Informationen  erhältlich bei der 
Marktgemeinde Lichtenau,  

Tel.: 09827 / 9211-15 
Ansbacher Str. 11 | 91586 Lichtenau 

  

 
Dieses Konzert erfolgt  

 

unter der Schirmherrschaft vom Markt Lichtenau              &       in Zusammenarbeit mit der Kulturburg Lichtenau e.V. 
Eine Veranstaltung der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Westmittelfranken e.V. 

www.dag-wmf.com 
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17.00 Uhr Kirchweihbaum einholen  
 mit den „Lichtenauer Musikanten “ 
 Aufstellen des Kirchweihbaumes  
19.00 Uhr  Kirchweihauftakt im Bierzelt: 
20.00 Uhr Bieranstich durch 1. Bürgermeister Uwe Reißmann 
 für Stimmung und Unterhaltung sorgt  

  die Party-Power Showband  
  „Tazmania – Teuflisch gut drauf“  
 

 
14.00 Uhr Kirchweihbetrieb,  Vergnügungspark  
19.00 Uhr im Festzelt: Partymusik mit 
 DJ „Waggl“ und DJ „Seimen“ 
 

 
  Gottesdienste zur Kirchweih :  
Sonntag: 08.45 Uhr Festgottesdienst in St. Johannes  der Täufer 
Sonntag:   09.30 Uhr Festgottesdienst in der Dreiei nigkeitskirche 

 
14.30 Uhr Kirchweihbetrieb,  Vergnügungspark,  
 Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen) 
16.00 Uhr     Musik für Jedermann im Festzelt mit „ Auf geht´s“ 
 

 
10.30 Uhr Großer Weißwurstfrühschoppen  
 mit „Die andern zwaa“  (bis ca. 13.00 Uhr) 
 Vergnügungspark 
19.00 Uhr Kirchweihausklang  

  Unterhaltungsmusik mit dem „Schnurri-Robert“ 
 ca. 22.30 Uhr Großes Brillant-Höhenfeuerwerk  

 
19.00 Uhr Traditionelles Kellerfest , Hauff-Bräu-Keller 
 Schützenverein 1880 Lichtenau e.V. 

 
 
 
Die Veranstalter: 
 
TSV 1910 Lichtenau e.V., Abteilung Fußball 
Hauff-Bräu Lichtenau, 
Schausteller,  
Schützenverein 1880 Lichtenau e.V. 
und der 
 
Marktgemeinderat laden zu allen Kirchweih- 
Veranstaltungen sehr herzlich ein. 
  
Uwe Reißmann , 1.Bürgermeister 
 
 

Bei allen Veranstaltungen Eintritt frei !  

Kirchweih Lichtenau  
Freitag  
16.Juli  

Samstag  
17.Juli 

Sonntag,  
18.Juli  

Montag,  
19.Juli  

Dienstag 
20.Juli  
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K i r c h l i c h e  N a c h r i c h t e n  
 
 

Kath. Pfarrgemeinde Sachsen – Lichtenau 
 Gottesdienste und Termine 
 

Freitag, 02.07.2010  
 18.30 Uhr Rosenkranz 
 18.30 Uhr Beichtgelegenheit 
 19.00 Uhr Hl. Messe anschl. Herz-Jesu-Andacht 
 
Sonntag, 04.07.2010  
Sachsen: 10.00 Uhr Hl. Messe 
Lichtenau: 08.15 Uhr Beichtgelegenheit 
 08.45 Uhr Hl. Messe 
 
Montag, 05.07.2010  
 18.30 Uhr Rosenkranz 
 19.00 Uhr Hl. Messe 
  
Sonntag, 11.07.2010  
Sachsen: 08.15 Uhr Beichtgelegenheit 
 08.45 Uhr Hl. Messe 
Lichtenau: 10.00 Uhr Hl. Messe 
 
Montag, 12.07.2010 
 18.30 Uhr Rosenkranz 
 19.00 Uhr Hl. Messe 
 
Mittwoch, 14.07.2010  
 14.00 Uhr Hl. Messe zum Seniorennachmittag 
 
Freitag, 16.07.2010  
 18.30 Uhr Rosenkranz 
 19.00 Uhr Hl. Messe 
 
Sonntag, 18.07.2010  
Sachsen: 10.00 Uhr Hl. Messe 
Lichtenau: 08.15 Uhr Beichtgelegenheit 
 08.45 Uhr Hl. Messe 
 
Montag, 19.07.2010  
 15.30 Uhr Hl. Messe im Altenheim 
 
Mittwoch, 21.07.2010  
 19.00 Uhr Hl. Messe 
 
Freitag, 23.07.2010  
 18.30 Uhr Rosenkranz 
 19.00 Uhr Hl. Messe 
 
Sonntag, 25.07.2010  
Sachsen: 08.15 Uhr Beichtgelegenheit 
 08.45 Uhr Hl. Messe 
Lichtenau: 10.00 Uhr "Gottesdienst im Grünen 

im ökumenischen Kon-
text" (auf dem Roggen-
berg) 

 
Montag, 26.07.2010  
 18.30 Uhr Rosenkranz 
 19.00 Uhr Hl. Messe 
 
Freitag, 30.07.2010 
 18.30 Uhr Rosenkranz 
 19.00 Uhr Hl. Messe 

 
Samstag, 31.07.2010  
 19.00 Uhr Feldkreuz: Vorabendmesse mit 

Fahrzeugsegnung  
 
Sonntag, 01.08.2010  
Sachsen: 08.30 Uhr Hl. Messe 
 
Mittwoch, 04.08.2010  
 09.00 Uhr Lichtenau: Ferienspaß Fahrradtour 

nach Ansbach (Treffpunkt 
Pfarrheim) 

 
 
Einladung zur Kinderbibelnacht  
Am Freitag,  09. Juli 2010,  findet in St. Johannes in 
Lichtenau   wieder eine Kinderbibelnacht statt. Alle 
Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren sind dazu 
herzlich eingeladen. Wir beginnen am Freitagabend 
um 18.00 Uhr. Nach einem abwechslungsreichen 
Programm werden wir dann im Pfarrgarten zelten. Am 
Samstag endet die Kinderbibelnacht mit einem Frühs-
tück. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Kinder beschränkt. 
Anmelden könnt Ihr Euch ab sofort im Pfarrbüro in 
Sachsen-Lichtenau (Tel. 09827 / 266). Anmelde-
schluss ist der 05. Juli 2010. 
 
 
 
 

Evang.-Luth. Kirche Unterrottmannsdorf 
 

 
04.07., 09.00 Uhr 05.Sonntag nach Trinitatis 
  Pfr. Martin Fritz / Pfrin. Regina Fritz 
 
18.07., 09.00 Uhr 7. Sonntag nach Trinitatis  
  Alois Vogel, Student der Theologie 
 
01.08., 09.00 Uhr 9. Sonntag nach Trinitatis 
  Pfrin. Susanne Munzert 

 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Lichtenau 
 

 

 
Termine, Veranstaltungen... 

 

Die 06.07. Sommerausflug – nähere Infos im HdB 
Die 13.07. Café am Marktplatz – geöffnet für 
  alle Lichtenauer 
Die 20.07. Wir karteln und spielen 
Die 27.07. Sommerfest zum Abschluss 
  Des 8.HdB-Jahres 
 

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 14.30 Uhr 
und enden gegen 17.00 Uhr.  
Während der Sommerferien vom 28.Juli bis 20.Sep-
tember ist das Haus der Begegnung geschlossen. 
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Immeldorf 
 

Bekanntmachung der Gebührenerhöhung für den 
Friedhof der Kirchengemeinde Immeldorf ab 
01.07.2010 
Die Grabgebühren beziehen sich auf eine Ruhefrist 
von 25 Jahren. Eine Verlängerung ist auf Antrag für 10 
Jahre möglich 

 

Friedhof: Alte Gebühr 
in € 

Neue 
Gebühr in € 

Gebühr 
pro Jahr 
in Euro 

Benutzung Friedhofshalle 
/ Leichenhaus 

55,00 60,00  

Einzelgrab 187,50 225,00 9,00 
Doppelgrab  375,00 437,50 17,50 
Urnengrab für 10 Jahre 125,00 140,00 14,00 
Beisetzung einer Urne in 
ein bestehendes Grab 
innerhalb der Ruhezeit 

85,00 95,00  

Kindergrab 100,00 100,00 4,00 
Grabmahl-genehmigung 
 

Einzelgrab: 
50,00 € 
Doppelgrab: 
80;00 € 

Einzelgrab: 
55,00 € 
Doppelgrab: 
88;00 € 

Gebühr 
vom 
Stein-
metz zu 
entrich-
ten 

 

Von Personen, die nicht zur Kirchengemeinde gehö-
ren und sonst kein Anrecht auf Besetzung eines Gra-
bes haben, wird zu den Grabgebühren ein Zuschlag 
von 50% erhoben.  
 

Von Personen, die keiner christlichen Kirche angehö-
ren wird ein Zuschlag von 200% erhoben. (z.B. Beer-
digung Ausgetretener oder Trauungen, bei denen ein 
Partner keiner ACK Kirche angehört) 
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So, 25.07. kein Gottesdienst in Immeldorf – wir fah-
ren zum ökumenischen Gottesdienst nach Lichtenau 

 
 

Einladung 
 

Der Ökumenischen „Gottesdienst 
im Grünen“ findet am 25.Juli 2010, 

10.00 Uhr, am Roggenberg (bei schönem Wetter) ,  
(bei schlechtem Wetter in der Kirche und in den Ge-
meindehäusern).statt.  
Nach dem Gottesdienst ist für Ihr leibliches Wohl 
bestens gesorgt.  
 

 
 
 

 



Markt Lichtenau - 17 -  25. Juni 2009 Nr. 6/2009 

 

����

�
���
�������

�
���
�������

�
���
�������

�
���
���� ���
 

 

Donnerstag, 01. Juli 2010  
1) Heide-Apotheke Bechhofen  
 Kloster-Apotheke Heilsbronn  

 

Freitag, 02. Juli 2010  
2) Apotheke Lehrberg 
 Stadt-Apotheke Windsbach 
 Stadt-Apotheke OHG Herrieden 
 

Samstag, 03. Juli 2010  
3) Burg-Apotheke Burgoberbach 
 Münster-Apotheke Heilsbronn 
  

Sonntag, 04. Juli 2010  
4) Laurentius-Apotheke Neuendettelsau  
    Schloss-Apotheke Bruckberg 
    Markt-Apotheke Bechhofen 

 

Montag, 05. Juli 2010  
5) Stadt-Apotheke Wolframs-Eschenbach 
 

Dienstag, 06. Juli 2010  
6) Anthemis-Apotheke Herrieden 
 Maximilian-Apotheke Merkendorf 
 

Mittwoch, 07. Juli 2010  
7) Löhe-Apotheke Neuendettelsau 
 Sandrina-Apotheke Weidenbach 
 

Donnerstag, 08. Juli 2010  
8) Anthemis-Apotheke Aurach 
 Fontana-Apotheke Heilsbronn 
 See-Apotheke Muhr am See 
 

Freitag, 09. Juli 2010  
9) Stadt-Apotheke Merkendorf 
 

Samstag, 10. Juli 2010  
10) Burg-Apotheke Lichtenau 
 

Sonntag, 11. Juli 2010  
1) Heide-Apotheke Bechhofen  
 Kloster-Apotheke Heilsbronn  

 

Montag, 12. Juli 2010  
2) Apotheke Lehrberg 
 Stadt-Apotheke Windsbach 
 Stadt-Apotheke OHG Herrieden 
 

Dienstag, 13. Juli 2010  
3) Burg-Apotheke Burgoberbach 
 Münster-Apotheke Heilsbronn 
  

Mittwoch, 14. Juli 2010  
4) Laurentius-Apotheke Neuendettelsau  
    Schloss-Apotheke Bruckberg 
    Markt-Apotheke Bechhofen 

  

Donnerstag, 15. Juli 2010  
5) Stadt-Apotheke Wolframs-Eschenbach 
 

Freitag, 16. Juli 2010  
6) Anthemis-Apotheke Herrieden 
 Maximilian-Apotheke Merkendorf 
 

Samstag, 17. Juli 2010  
7) Löhe-Apotheke Neuendettelsau 
 Sandrina-Apotheke Weidenbach 
 

Sonntag, 18. Juli 2010  
8) Anthemis-Apotheke Aurach 
 Fontana-Apotheke Heilsbronn 
 See-Apotheke Muhr am See 
 

Montag, 19. Juli 2010  
9) Stadt-Apotheke Merkendorf 
 

Dienstag, 20. Juli 2010  
10) Burg-Apotheke Lichtenau 
 

Mittwoch, 21. Juli 2010  
1) Heide-Apotheke Bechhofen  
 Kloster-Apotheke Heilsbronn  

 

Donnerstag, 22. Juli 2010  
2) Apotheke Lehrberg 
 Stadt-Apotheke Windsbach 
 Stadt-Apotheke OHG Herrieden 
 

Freitag, 23. Juli 2010  
3) Burg-Apotheke Burgoberbach 
 Münster-Apotheke Heilsbronn 
  

Samstag, 24. Juli 2010  
4) Laurentius-Apotheke Neuendettelsau  
    Schloss-Apotheke Bruckberg 
    Markt-Apotheke Bechhofen 

  

Sonntag, 25. Juli 2010  
5) Stadt-Apotheke Wolframs-Eschenbach 
 

Montag, 26. Juli 2010  
6) Anthemis-Apotheke Herrieden 
 Maximilian-Apotheke Merkendorf 
 

Dienstag, 27. Juli 2010  
7) Löhe-Apotheke Neuendettelsau 
 Sandrina-Apotheke Weidenbach 
 

Mittwoch, 28. Juli 2010  
8) Anthemis-Apotheke Aurach 
 Fontana-Apotheke Heilsbronn 
 See-Apotheke Muhr am See 
 

Donnerstag, 29. Juli 2010  
9) Stadt-Apotheke Merkendorf 
 

Freitag, 30. Juli 2010  
10) Burg-Apotheke Lichtenau 
 

Samstag, 31. Juli 2010  
1) Heide-Apotheke Bechhofen  
 Kloster-Apotheke Heilsbronn  

 

Sonntag, 01. August 2010  
2) Apotheke Lehrberg 
 Stadt-Apotheke Windsbach 
 Stadt-Apotheke OHG Herrieden 
 

Montag, 02. August 2010  
3) Burg-Apotheke Burgoberbach 
 Münster-Apotheke Heilsbronn 
 

Dienstag, 03. August 2010  
4) Laurentius-Apotheke Neuendettelsau  
    Schloss-Apotheke Bruckberg 
    Markt-Apotheke Bechhofen 
 

Mittwoch, 04. August 2010  
5) Stadt-Apotheke Wolframs-Eschenbach 
 

Donnerstag, 05. August 2010  
6) Anthemis-Apotheke Herrieden 
 Maximilian-Apotheke Merkendorf 
 

Da uns der wöchentliche Apothekendienst bereits vorab 
einmal jährlich mitgeteilt wird, können wir nicht für die 
Richtigkeit der o.a. Termine garantieren. 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
01805-191212 
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Nächste Ausgabe: Donnerstag, 05. August 2010 
Redaktionsschluss: Montag,         26. Juli 2010 
 

 
SPD-Ortsverein Lichtenau  
 

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Lichtenau treffen 
sich am  

Montag, 05.Juli 2010, um 20.00 Uhr, 
 in der Weinstube Leidel 

zum monatlichen Stammtisch. 
----------------------------------------------------------------------- 
 

Veranstaltungskalender 
2010/2011 – Teil 2 

 
 

Terminänderungen – Ergänzungen  
 
Die Vorbereitungsarbeiten für die 2.Ausgabe des  
Veranstaltungskalenders sind in vollem Gang. 
 

Ergänzungen oder Terminänderungen bitten wir bis  
 

Freitag, 05.August 2010,  
 

in der Verwaltung (Zimmer E.06) abzugeben oder  
telefonisch unter 09827 / 92-11-15 nachzumelden.  
 

Meldungen, die nach diesem Termin eingehen,  
können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
 

Ihre Amtsblatt-Redaktion 
----------------------------------------------------------------------- 

 
 

Der Freundeskreis Lichtenau lädt alle seine Mitglieder 
zu einem gemütlichen Beisammensein am  
 

Mittwoch, 07. Juli 2010  in die Weinstube Leidel  
 

Ein. Beginn ist, wie immer, um 14.30 Uhr.  
Gäste und neue Mitglieder im „reifen Alter“ sind jeder-
zeit herzlich willkommen. 
 

das Leiter-Team 
------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir bedanken uns! 

 

 
Am 1. Mai 2010 wurde das Gemeinschaftshaus für 
Wattenbach, Gotzendorf und Ballmannshof einge-
weiht. 
Wir möchten uns hier bei allen Banken und Unter-
nehmen für  alle Sach- und Geldspenden herzlich be-
danken. 
Folgende Firmen und Unternehmen haben uns unter-
stützt: 
Ammon Mühlenwerke, Wattenbach 
Barth Spenglerei, Immeldorf 
Bauer Getränke, Ballmannshof 
Deko-Stube, Wattenbach 
Dietzinger , Leutershausen 
Exakt-Wohnbau, Dietenhofen 
Frankonia Hydraulik, Wolframs - Eschenbach 
Leidel  Zimmerei, Immeldorf 
Luczka Erdbau, Sachsen 
Meier Schreinerei, Immeldorf 
MFS-Agrarservice, Wattenbach 
Probst Heizungsbau, Großbreitenbronn 
Raiffeisenbank Windsbach-Heilsbronn, Zweigstelle 
Immeldorf 
Röttenbacher Zimmerei, Unterrottmannsdorf 
Schmidt Karl, Adelshofen 
Schwab Fußböden, Wattenbach 
Sitzmann Sanitär, Bechhofen 
Ulsenheimer Baugesellschaft, Lichtenau 
Vereinigte Sparkasse Ansbach,  
Zweigstelle Lichtenau 
Weiker, Statiker Ansbach 
 
Die Dorfgemeinschaft  
Wattenbach-Gotzendorf-Ballmannshof 
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Einladung zum Grünen Pfad in Egloffswinden 
Am Sonntag, 18. Juli 2010 um 15.00 Uhr (ca. 2 
Std.)  
 
Wir bekommen 100 verschiedene Pflanzen, Sorten 
und Arten bekannter und vergessener Kulturpflanzen 
zu sehen. In Kleinparzellen präsentieren sich Getrei-
dearten, Hirsen, Hülsenfrüchte, Futterpflanzen, Kar-
toffeln und ein bunter Nutzgarten.  
Bei einer Bierprobe im Getreidefeld lernt ihr zum Ge-
schmack von Gersten-, Weizen-, Roggen-, Dinkel- 
und Emmerbier die Ähren kennen.  
Gute Unterhaltung wünsche ich euch im Anschluss 
bei einer Brotzeit oder Kaffee und Kuchen im Biergar-
ten am Grünen Pfad.  
 
Die Kosten für Führung und Bierprobe übernimmt der 
Verein. Bitte meldet Euch möglichst bald bei einem 
Vorstandsmitglied an. Wir bilden Fahrgemeinschaften 
und treffen uns dann um 15.00 Uhr in Egloffswinden 
Nr. 23 bei Familie Heubeck.  
 
 

                  
 

 
 
 
 

Einladung 
 
Auch in diesem Jahr findet anstelle des Hecken-
festes ein Dorffest  am Mosthaus (bei Regen mit  
Überdachung) statt, am 

Freitag, 23.Juli 2010, ab 19.00 Uhr, 
 

Hierzu lädt der Obst- und Gartenbauverein Watten-
bach – Gotzendorf Jung und Alt ganz herzlich ein. 
 
 

Auf gesellige Stunden freut sich: 
Die Vorstandschaft  
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Jagdgenossenschaft Malmersdorf 

 
Jakobimarkt – 
Trödelmarkt 
 

Am Sonntag, 25.Juli 2010 
findet auf dem Festplatz in 
Lichtenau ein Trödelmarkt 
statt.  
Hierzu wird die Bevölkerung sehr herzlich 
eingeladen. 
 

 

 
Wasserwacht  
Ortsgruppe Lichtenau 
 
Liebe Mitglieder der Wasserwacht Ortsgruppe  
Lichtenau,  
 

hiermit laden wir Euch recht herzlich zu unserer 
Jahreshauptversammlung 
 

am 24. Juli 2010 um 19.30 Uhr 
in die Weinstube Leidel ein. 

 

    Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden  
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Bericht Technischer Leiter  
4. Bericht Jugendwart 
5. Technischer Leiter / Vorschau und aktuelles 
6. Ehrung von Mitglieder 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Anträge  
 

Einwendungen gegen die Tagesordnung sowie An-
träge zur Jahreshauptversammlung müssen 10 Tage 
vor der Versammlung beim Technischen Leiter oder 
Vorsitzenden schriftlich eingegangen sein.  
 

Im Namen der Vorstandschaft 
Technischer Leiter Norbert Häßlein  

 
Der 
Arbeiter- und Unterstützungsverein  
Lichtenau und Umgebung    
 
lädt zu seiner 110 Jahresfeier seine 
Mitglieder und Freunde des Vereins herzlich ein.  
 

Freitag, 06.08.2010  
Schifffahrt auf dem Brombachsee zur 110-Jahrfeier.  
Busabfahrt: 13.00 Uhr am Gasthaus „Zur Post“,  
 Lichtenau 
 

Samstag, 07.08.2010  
Festabend zum 110-jährigen Jubiläum mit Ehrungen 
und musikalischer Umrahmung 
 

Schriftliche und persönliche Einladung folgt. 
 

Die Vorstandschaft würde sich freuen, viele Mitglieder 
und Freunde begrüßen zu können. 
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�  VEREINSN ACHRICHTEN 
�  aus unseren Nachbargemeinden  

 

 
 

Die Monatsversammlung der Wanderfreunde  
Sachsen findet am Donnerstag, 01. Juli 2010, und 
die Besprechung für den Wandertag am Donnerstag, 
15. Juli 2010, im Vereinsheim der Wanderer statt. 
Beginn: jeweils 20.00 Uhr. 
 

An folgenden Wanderungen nehmen wir im Mai teil: 
 

03. / 04. Spalt 
03. / 04.  Unterpleichfeld 
10. / 11.  Eisingen 
10. / 11.  Allmannshofen mit Bus 
 

Am 24. und 25.Juli 2010 finden die 35. IVV Volks-
wandertage in Sachsen statt. 
Startzeiten: am Samstag von 06.00 - 14.00 Uhr 
  am Sonntag von 06.00 - 13.00 Uhr 
 

Start und Ziel für die 6 und 11 km -Wanderstrecke ist 
im Festzelt beim Vereinsheim der Wanderfreunde 
Sachsen. Als Medaille gibt es eine Eule in Steinoptik. 
 
Startkarten und Auskunft bei: 
Manfred Hoffmann, Tel. 6422, Erich Abelein,  
Tel. 6738, oder während der Versammlung. 
 
 


